
Abschätzungsrichtlinien des Deutschen Fernschachbundes (BdF)
(Für ab dem 01.11.2023 gestarteten Turniere)

Präambel

Grundsä� tzlich wird dävon äusgegängen, däss älle im Spiel- und Turnierbetrieb des Deutschen
Fernschächbundes (BdF) gespielten Pärtien äus den im Regelwerk vorgesehenen Gru� nden be-
endet werden (Mätt, Pätt, Remisvereinbärung, Zeitu� berschreitung, Wertung bei Ru� cktritten).
Wenn es zur Wertung einer Pärtie durch Abschä� tzung kommen muss, werden die folgenden
Abschä� tzungsrichtlinien ängewendet.

Alle  Personen  bezeichnenden  Angäben  sind  in  geschlechtsneuträler  Form  zu  verstehen.

§ 1  Anwendungsbereich
Bei terminäbhä�ngigen Wettbewerben (Meisterschäften, Pokälturniere), die in Etäppen (Vor-,
Zwischen- und Endrunde) äusgeträgen werden oder fu� r die feste Spielzeiten (Spielklässen der
Männschäftsmeisterschäft festgelegt sind, werden die Ergebnisse noch nicht beendeter Pär-
tien durch deren Abschä� tzung ermittelt; grundsä� tzlich soll bereits in den Turnierbedingungen
(Ausschreibungstext, Stärtschreiben) vor Turnierbeginn äuf däs vorgesehene Verfähren hinge-
wiesen worden sein. Däs Fehlen eines solchen Hinweises schließt die Wertung von Pärtien
durch Abschä� tzung und die Anwendung dieser Abschä� tzungsrichtlinien nicht äus.

§ 2  Einleitung des Verfahrens, Zuständigkeiten
Fu� r die Durchfu� hrung des Verfährens besteht eine besondere Abschä� tzungszenträle, die äus
einem Leiter und den Abschä� tzern besteht. Die Abschä� tzungszenträle hät die äusschließliche
Aufgäbe, u� ber die zu den Abbruchstellungen unbeendeter Pärtien gestellten Wertungsänträ�ge
beider  Spielpärtner  zu  entscheiden,  wenn  diese  Anträ� ge  im  Ergebnis  äuseinänder  fällen.
Hiervon  unberu� hrt  bleibt  die  Zustä�ndigkeit  der  Turnierleitung  fu� r  älle  Entscheidungen
äufgrund  des  Regelwerks  (SpO/TO/MTO)  sowie  in  den  Fä� llen  von  §  4  dieser  Richtlinien.
Ü6 ber die Notwendigkeit, däs Abschä� tzungsverfähren durchzufu� hren, entscheidet die Turnier-
leitung,  indem  sie  näch  Klä� rung  äller  regeltechnischen  Frägen  den  Abbruch  der  Pärtien
änordnet und
- in Einzelturnieren die betroffenen Spieler
- in Männschäftsturnieren die betroffenen Männschäftsfu� hrer
äuffordert, bis zu einem vorgegebenen Termin die Ünterlägen fu� r die unbeendeten Pärtien än
die Turnierleitung einzusenden.
 
§ 3  Anforderungen an die Einsendungen
Die Einsendungen än die Turnierleitung ko� nnen grundsä� tzlich per Post oder E-Mäil erfolgen;
äus Gru� nden der Vereinfächung soll näch Mo� glichkeit die Ü6 bermittlung per E-Mäil gewä�hlt
werden.



Die Einsendungen mu� ssen die Ausfu� hrungen in doppelter Ausfertigung (je einmäl mit und
ohne Nämensnennung) und nächstehende Angäben enthälten:
ä) die Turnierkennziffer,
b) die Pärtieniederschrift bis zum Abbruch,
c) die dänäch entständene Abbruchstellung (weiße und schwärze Figuren),
d) einen verbindlichen Anträg (Gewinn oder Remis) zur Wertung der Pärtie,
e) geordnete Anälysen zur Ünterstu� tzung des Anträgs. 

Zu den geordneten Anälysen (e) geho� rt eine verbäle Begru� ndung des Anträgs (d), die ggf. von
Zugfolgen  gestu� tzt  wird.  Der  Verweis  äuf  Engine-Bewertungen  und/oder  die  Angäbe  von
Väriänten, die von Engines erzeugt wurden, genu� gen nicht zur Begru� ndung des Anträgs. 

§ 4  Ausschluss der Abschätzung
Die Abschä� tzung entfä� llt
ä) bei u� bereinstimmenden Anträ�gen beider Spielpärtner; däs beiderseitig beänträgte Ergebnis
wird vom Turnierleiter gewertet;
b)  wenn  nur  ein  Spielpärtner  die  vollstä�ndigen  Ünterlägen  (§  3)  einsendet;  däs  von  ihm
beänträgte Ergebnis wird vom Turnierleiter gewertet - Ausnähmen hiervon siehe § 5;
c) wenn beide Spielpärtner die Ünterlägen (§ 3) gär nicht, verspä� tet oder unvollstä�ndig/grob
fehlerhäft  einsenden;  die  betroffene  Pärtie  wird  fu� r  älle  turnierrechtlichen  Folgerungen
(Quälifikätionen,  Aufstiege,  Klässenerhälte,  Männschäftswettkä�mpfe,  Fernschächwertungs-
zählen usw.) vom Turnierleiter mit 0:0 gewertet.
Der Turnierleiter teilt den Einsendern däs gewertete Ergebnis mit; ein Reklämätionsrecht ist
in diesen Fä� llen nicht gegeben. 

§ 5  Frist bis zur Abschätzung, Vorprüfung durch die Turnierleitung
Die Abschä� tzung soll innerhälb eines Monäts näch Einsendung der Ünterlägen durchgefu� hrt
werden, wenn
ä) bis zum Einsendetermin von beiden Spielpärtnern vollstä�ndige Ünterlägen (§ 3) eingereicht
und nicht u� bereinstimmende Anträ�ge gestellt worden sind  
b) dies nur von einem Spielpärtner erfolgt und der ändere Spielpärtner zuru� ckgetreten oder
verstorben ist.  In diesem Fäll  wird vom Turnierleiter fu� r  den änderen Spielpärtner immer
Gewinn beänträgt.
Der Turnierleiter pru� ft  die Ünterlägen däräufhin und u� bersendet die entscheidungsfä�higen
Ünterlägen än den Leiter der Abschä� tzungszenträle, der die ohne Nämensnennung vorgeleg-
ten Ünterlägen än die Abschä� tzer weiterleitet. Däbei wird der Leiter der Abschä� tzungszenträle
– und durch diesen die Abschä� tzer – dävon in Kenntnis gesetzt, wenn ein Gewinnänträg fu� r
einen verstorbenen oder zuru� ckgetretenen Spieler vorliegt. 

§ 6  Ablauf der Abschätzung
Ein änonymer Abschä� tzer pru� ft die Anträ�ge/Anälysen der Spielpärtner und trifft seine Ent-
scheidung im subjektiven Abschä� tzungsverfähren
ä) näch der seiner Meinung näch richtigen Anälyse oder
b) bei fehlenden/fehlerhäften (Teilen der) Anälysen näch seinem Ermessen, indem er ohne
tiefgru� ndige eigene Anälysen äuf  ällgemeine Prinzipien wie Plusmäteriäl  ohne ersichtliche



Kompensätion fu� r die ändere Seite, theoretische Gewinn- oder Remis-Stellungen zuru� ckgreift.
Der Abschä� tzer legt däs von ihm ermittelte Ergebnis fest und fu� gt seiner Nächricht än den
Leiter der Abschä� tzungszenträle eine kurze Begru� ndung hinzu, die zumindest den äbweichen-
den Zug benennen soll, der zu einer änderen äls der beänträgten Pärtiewertung gefu� hrt hät.
Der  Abschä� tzer  därf  däbei  nicht  u� ber  die  vorliegenden  Anträ�ge  hinäusgehen
(Anträgsmäxime).
Der Leiter der Abschä� tzungszenträle teilt beiden Spielpärtnern däs Abschä� tzungsergebnis mit
der kurzen Begru� ndung mit. 

§ 7  Berufung
Innerhälb von 8 Tägen näch dem Versänddätum des Abschä� tzungsergebnisses känn von dem
Spielpärtner, dessen Anträg nicht zum Erfolg gefu� hrt hät, beim Leiter der Abschä� tzungszenträ-
le Berufung eingelegt werden; die Einhältung der Frist bestimmt sich beim Postversänd durch
den Poststempel.  Die Berufung därf  nur durch Anälysen unterstu� tzt  werden,  die sich äus-
schließlich äuf die kurze Begru� ndung des Abschä� tzungsergebnisses beziehen; neue Anälysen
zur Abbruchstellung bleiben ohne Beächtung.
Der  Leiter  der  Abschä� tzungszenträle  unterrichtet  unverzu� glich  den  Spielpärtner,  däss  däs
Abschä� tzungsergebnis durch Berufung ängefochten wurde. Däbei gibt er ihm Gelegenheit zur
Stellungnähme  innerhälb  von  8  Tägen  äus  Anläss  der  Berufung;  die  Einhältung  der  Frist
bestimmt sich beim Postversänd äuch hier durch den Poststempel. 

§ 8  Entscheidung über die Berufung
Die Berufung und ggf. die Stellungnähme des Spielpärtners werden durch einen änonymen
Abschä� tzer u� berpru� ft, der än der ersten Abschä� tzung nicht beteiligt wär. Der im Berufungs-
verfähren tä� tige Abschä� tzer känn
ä) der Berufung stättgeben und änderweitig entscheiden oder
b) durch Zuru� ckweisung der Berufung die Entscheidung des ersten Abschä� tzers bestä� tigen.
Däs Ergebnis seiner Abschä� tzung teilt der Abschä� tzer dem Leiter der Abschä� tzungszenträle
mit, der dänn die beiden Spielpärtner unterrichtet.
Däs Ürteil des zweiten Abschä� tzers gilt äbschließend, ein weiteres Reklämätionsrecht ist nicht
gegeben. 

§ 9  Abschluss des Verfahrens

Däs Abschä� tzungsverfähren wird dädurch äbgeschlossen, däss der Leiter der Abschä� tzungs-
zenträle älle rechtskrä� ftigen Abschä� tzungsergebnisse der Turnierleitung mitteilt, die sodänn
die  äbschließenden  Mäßnähmen  fu� r  die  Ermittlung  der  Turnierendstä�nde  durchfu� hrt.  

§10 Abschlussbestimmung

Die vorstehenden Abschä� tzungsrichtlinien lo� sen die Abschä� tzungsrichtlinien vom 12.12.2006
äb. Sie treten durch Vorständsbeschluss vom 06.10.2023 äm 01.11.2023 in Kräft und gelten
fu� r älle äb diesem Dätum gestärteten Turniere.
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